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BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ"11 0502/17-Pr.2j1977 Wien, 1977 04 15 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wien 1. 

~/02g jAiJ 

1I.(t',1 ".01,- 2 (I ~.., ~ "r . .f 

zu ..f026-fJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Or. Gruber und Genossen vom 3.3.1977, 
Nr. l025/J, betr. Praxis bei Bemessung der Grunderwerbsteuer, beehre 
ich mich mitzuteilen: 

~u 1.): 
Es trifft nicht zu, daß das Sundesministerium fUr Finanzen von seiner bis­
herigen Praxis der finanzstrafrechtlichen Beurteilung der Unterlassung von 
Abgabenerklärungen bei Aufgabe des begUnstigten Zwecks abgegangen ist. Viel­
mehr hat das Bundesministerium fUr Finanzen jeweils nach Ergehen der Ent~ 
scheidungen des Verwaltungsgerichtshofs vom 11. Februar 1963, TI.877/61, 
und vom 2 . November' 1972, Zl. 57/72 ,den in Betracht kommende;) Unte}~!Je­

hörden etl aßmäßig mitgetei 1 t, daß nach seiner P.ns i cht der Rechtsrnei nung 
des Verwaltungsgerichtshofes nicht gefolgt wer'den könne. Tatsächlicn wUl'"'den 

auch bei den Finanzämtern fUr GebUhren und Verkehrsteuern einschl~gige 
Finanzstrafverfahren in nicht unbeträchtlicher Anzahl durchgefUhrt. Ledig­
lich beim Finanzamt fUr GebUhren und Verkehrsteuern in Wien unterblieb zu­
folge ungUnstiger Personalverhältnisse durch längere Zeit die FUhrung 
derartiger Verfahren. 

Zu 2.): 

Da, wie in der Antwort zu 1.) dargelegt, die bestehende Praxis ni~ht ge­
ändert wurde, bestand auch keine Veranlassung, die in Betracht komme~den 
Abgabepflichtig~n von einer Praxisänderung zu benachrichtigen. 

Zu 3.): 

Es 1st unrichtig, daß keine entsprechenden Vordrucke fUr die Abgabener­
klärungen aufgelegt wurden. 

Zur Vorlage e'i ner l\bgabenerkl ärung nac!1§ 18 Grunderwerbsteuergesetz ist 
die Abgabenerklärung~ Lager-Nr. Gre 1 der Finanzlandesd'irektion fUr Hit:!n 1 

NÖ.und Bgld., aufgelegt. 

./. 
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Nach CZl.ll'das Veröffent1ichung in der NoLZ. 1976;. 131 ff.) sei der Vor~ 

druck der Grunderwerbsteuererklärung. Lager-Nr. Gre 1, fUr eine Anzeige 

-2-

nach § 18 Abs. 3 Z. 5 GrEStG ungesignet. Die Punkte, die Czurda zur StUtzung 
. B' t r",/ T .ob· . .... ' ..... . '" \I • I selner ·enaup ung anru~r~, sagen u er Cle ~lgnung aes zl~,er~en ~OrGrUCKeS 

fUr eine Anzeige nach § 18 Abs. 3 Z. 5 GrEStG nichts aus. Die in diesen Punk­
ten ang2~}eben€:n Ums tände können zur Gänze inden bes tehenden Vordruck von den 
betreffenden Abgabenschuldnern offengelegt werden. 

Es ist logisch und auch folgerichtig. daß fUr eine Anzeige nach § 18 Abs. 1 
GrEStG und fUr eine ~nzeige nach § 18 Abs. 3 Z. 5 GrEStG ein und dasselbe 
Formulal~ verwendet wird; denn t wenn im el~sten Fan eine Grunderv!erbsteuerbefrei­

ung beantragt wird~ fällt im zweiten Fall dieser Antrag weg. Schließlich wird 
dadurch lediglich dokumentiert, daß durch den zuerst angezeigten Sachverhalt 
nunmehr einer der Tatbestände des Grunderwerbsteuergesetzes erfUl1t wurde. 

Im Ubrigen vertritt auch der Verwaltungsgerichtshof in sein~n Erkenntnis 'vom 
2.11.1972, Zl. 1940/71, die Ansicht 9 daß das vorhandene Formular, lager-Nr. 
Gr~ 1, fUr eine M1Zeige nach § 18 Abs. 3 Z. 5 GrEStG geeignet ist. 

Zu .• \. 
'f. I • 

In seinem Erkenntnis vom 11. Februar 1963, Zl. 877/61~ hat der VwGH erstmalig 
die Auffassung vertretens daß zwar die Unterlassung der Abgabenerklärung 
nach § 18 Abs. 3 Z. 5 (damals § 18 Abs. 2 Z. 5) Grvnderwerbsteuergesetz eine 
Verletzung der abgabenrechtlichen Anzeige-~ Offenlegungs- oder Wahrheits­
pflicht im Sinne der Tatbestände der §§ 33 und 34 FinStrG darstellt; er 
hat aber im Hinblick darauf, daß das Finanzamt den Befre1ungsfal1 in Evidenz 
gehalten und eine sogenannte Erledigungserinnerung aufgel~gt hatte und daher 
i:l de!" Lage gewesen sei, durch Erteil ung bes timmter Auftt~äge an den .Il.bgaben­
pflichtigenund durch verschiedene Anfragen bei Baubehörden usw. sich 
darUber zu vergewissern, ab und inwieweit eine Steuerbefreiung in Betracht 
kommen kann s das Vorliegen der für die ErfUllung der genannten Tatbestände 
€'(fOt~der 1 i ehen Abgaoenve,:"kUrzung vernei nt. Ebenso ha t del~ V\'/GH in sei nern 
E~kenntnis vom 2. November 1972, Zl. 57/72, unter Bezugnahme auf das 
erwähnte Erkenntnisvcm 11. Februar 1963, ausgesprochen, daß eine Abgaben­
verkUrzung dann nicht vorliegen könne, wenn die Festsetzung der Grunderwerb­
steuer dem Finanzamt ohne besondere Schwieriakeiten möalich sei; im 

. ~ -. 
konkreten Fall e habe das Fi nanzamt auch di e Grunden..rerbs teuer inder 

J. 
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richtigen Höhe vorgeschrieben, sodaß eine AbgabenverkUrzung nicht 
herbeigefUhrt worden sei. 

-3-

Oi eset' Rechtsmei nung des Verwi'lHungsgeri chtshofes vermochte das Bundes­

ministerium fUr Finanzen aus folgenden überlegungen nicht zu folgen: 

Nach herrschender Auffassung tritt bei der Grunderwerbsteuer die Abgaben~ 
verkUrzung bereits mit dem ungeniltzten Ablauf der Erklärungsfrist ein. 

Wird entgegen der Bestimmung des § 1~ ;\bs. 3 Z. 5 Grundel~werbsteuergesetz 

nicht fristgerecht offengelegts daß einer der im § 4 oder § 9 Grunder­
werbsteuergesetz angefUhrten Tatbestände eingetreten ist, ist auch der 

in der Nichtfestsetzung der Grunderwerbsteuer bestehende Erfolg einge­
treten. Diese Rechtsansicht vertrag auch der Oberste Gerichtshof in 

Se"inem Urteil vom 29. Apj'il 1971, 9 Os 17/71, in welchem er ausführt, 
daß eine AbgabenverkUrzung dann gegeben ist t wenn ein gemäß § 4 Bundes­

abgabenordnung entstandener Anspruch bei bescheidmäßig festzusetzenden 
Abgaben - wie der Grunderwerbsteuer - infolge des Verhaltens des Täters 

ni eht festgesetzt wet'den konnte. /l,h Zeitpunkt der Vo 11 endung der Ver­
kürzung bei nicht laufend veranlagten Abgaben- Nie bei der Grundet'tlerb­
steuer - hat der Oberste Gerichtshof unter Berufung auf Fellner~ Seite 157 c, 
und Lager-Krnnarek-Wais, Seite 144 bis 145, denjenigen Zeitpunkt angesehen, 
in dem die gesetzliche Erklärungsfrist ohne Beibringung einer Erklärung 

abgelaufen ist. 

Dazu kommt, daß der Verwaltungsgerichtshof in seinen Erkenntnissen offen­
ließ, zu welchem Zeitpunkt zwischen dem ungenUtzten Ablauf der Anzeigefrist 
u~d dem Eintritt der Unmöglichkeit der Abgabenfestsetzung die VerkUrzung 

von Grunderwerbsteuer seiner Meinung nach eintritt (~us der beispielsweisen 
AnfUhrung des Eintritts der absoluten Verjährung als Grund fUr die Nicht­

festsetzung im Erkenntnis vo~ 2. November 1972~ Zl. 57/72, kann wohl nicht 
geschlossen werden, daß erst zu diesem Zeitpunkt die VcrkUrzung eintritt; 
dies würde auch eine Abv/eichung vom Erkenntnis vom 11. Februar 1973 bedeuten, 

\'135 in keinet' Heise lun~Ausdruck gebra.cht vtlra). Der VerwaltlJngsgerichtshof 
stellt offenbar nur darauf ab, ob die Behörde auf Grund eigener organisato­
rischer Maßnahmen inder Lageist!t die Grunderwerbsteuer beim VJegfall der VOt~­
aussetzungen fUr die Abgabenbefreiung festzusetzen. Eine Solche Rechtsansicht 
vermag nicht zu befriedigen. Sie ist vor ailem mit dem auch vor. der Recht­
sprechung vertretenen Grundsatz nicht vereinbar, daß eine auch nur vorUber-
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gehend~ Minderung des Abgabenanspruchs eine AbgabenverkUrzung ~arstel1t. 

Nicht unert1ähnt sol1 bieiber., daß eine Befolgung der vom 'Jenvaltungsger-ichts­
hof in den gegenständlichen Erkenntnissen vertretenen Rechtsmeinung bzgl. 
des Eintritts einer AbgabenverkUrzung nicht nur fUr den Bereich der Grund­
er'werbs teuerved:Urzungen durch N-j chtbekanntgabe des Wegfalles ei nes 
Befreiungsgrundes, sondern auch fUr alle anderen Fälle der AbgabenverkUrzung~ 
in welchen die Abgabenbehörden auf Grund ihrer eigenen organisatorischen 
Maßnahmen in der Lage wären, die Abgabe in richtiger HHhe festzusetzen, von 
Bedeutung wäre. Es mUßte dann z.B. der Eintritt einer AbgabenverkUrzung 
verneint werden, wenn der Abgabepflichtige zwar Einnahmen nicht erklärt 
hat~ das Finanzamt (lber die Möglichkeit beseSSen hätte, sich die Kenntnis 
derselben sonstvde (z.B. durch Einsichtnahme in die Buchhaitung von 
Lieferanten) zu verschaffen. 

Aus diesen Erwägungen hat das Bundesministerium fUr Finanzen den Erkenntnissen 
des Verwaltungsgerichtshofes keine Uber den Einzelfall hiriausgehende Bedeutung 
beigemessen und seine Unterbehörden entsprechend angewiesen. 

. . 
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